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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 

3. August 1971 Nr. 4174 

I. 

Zur Ergänzung des allgemeinen Bebauungsplanes der Gemeinde Bellach 

§ bis hat das Bau-Departement aufgrw1d von 11 des kantonales Bauge-

setzes im Einvernehwen mit de~ örtlichen Planungskornmission einen 

Strassen- und Baulinienplan ausarbeiten lassen und zur Auflage ge

bracht 9 1velcher sich auf die nLommümilerstrasse 11 in der Gemeinde 

Bellach erstreckt. Die öffentliche Planauflage erfolg~ in der Zeit 

vom 12. Juni - 11. Juli 1970 beim Kreisbauamt I in Solothurn und 

bei der Gemeindekanzlei in Bellach. 

Innert der Auflagefrist gingen sieben EinsllracheE ein, nämlich 

von: 

1. Frau Ruetsch-Jäggi Amanda, Lommiswilerstrasse 4, Bellach 

2. Herrn \Ven_ge_r.:JJlßOld Otto 9 Lommiswilerstrasse 6 9 Bellach 

3. Herrn ]'11.3-J::!- Fr]._t_~, Zimmerei/Schreinerei, Bellach 

4. Herren Amrhein A"c,l_olf. 9 Solothurn und Flu.r.! .. l~_i t~, Bellach 

5. .[e_::r_.:rn..,_F:r öhl!_G_l!_er-P_e~er_ Uern§I, Lommis~<iilerstra.sse 8 7 Bellach 

6. Herrn SchvJE~glJ.:S9lQ.El~J::Eter_:, Lomrniswilerstrasse iO, Bellach 

7. Herrn_ Schneider7j)chw2igli B;_einz,, Lommiswilerstrasse 12 9 Bellach 

Beamte des Bau-Departerneutes führten am 1. September 1970 in 

Bellach die Einspracheverhandlungen durch. 

II. 

Sämtliche Einsprecher sind GrundeigentLi.mer in dem durch den Pl,.0.n 

berührten Gebiet der Gemeinde Bellach. Die Einsprachen wurden 

fristgerecht,eingereicht, weshalb auf sie einzutreten ist. 
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I I I. 

Eins_j'Jrache _J.::,-r. 1~ Frau Ruetsch-Jäggi Amanda, Eigentl1:nerin 

von Grundbuch Bellach l,Tr. 524 

Die Einsprecherin stellt das Begehren, es sei das gepl~nte Trottoir 

im Bereiche ihres 7iWhnhe:mses Nr. 4 an d.ie Südgrenze ihres Grund

stückes zu verschieben, damit sie auf dieser Teilstrecke kein L~nd 

abtreten müsse. Ferner verl<S_ngt sie für das weiter ·v1estlich abzu

tretende Land f'ür Strasse und Trottoir RealeJ:sa tz, ll.J.1ter Hin-vwis 

auf den Regierungsro.tr3beschluss i~;r. 4729 vom 21. August 1962 . 

.Aus dem erH2Jinten Regierungsratsbeschluss geht hervor, dass die. 

Gemeinde Bellach im <Ja.hre 1960 Strassenpl:O:.ne füx' sämtliche Kantons

strassen aufgelegt hat, auch für die Lommiswil~rstrass~. Dc:ä~.äls 
schon hat Frau Ruetsch Einsprache im gleichen Sinne wie heute er

hoben. Aufgru...1-1d von Verhan0.lungen mit dem anstossenden Grundeigen

tümer von GB Nr. 523. konnte .eine Lösuhg gefunden v.Jerdc.m, nach 11elcher 

dem Uunsche der I'rau Ruetsch auf Realersatz RechnW'1[: getrs.gen werden 

könnte, und z-vmr in der Form _einer GrenzreguliertLDg. Jenem. Vor

schlag haben sm·Johl die beiden Grundeigentümer. von. G3. 523 und 524, 

sowie auch der Ein-vrohnergemeinderat··vori Bellech zugestiJ;!lOt, l7orauf 

Frau Ruetsch ihre Einspr8.che zurückzog. Inzwischen ist &ber GB 

Nr. 523 wei terver2:\.ussert 1vorden, ohnEr ·a""_ss die in Aussicht gestellte 

Grenzregulierung zustande gekommen wäre. Ein Abtc.:<usch und somit die 

Abg2be von Rec.üersatz kann im Homent des Erwerbes der l'Jachbarliegen

schaft GB Hr. 525 durch de:J. Stt..1.at wJ.d die Gemeinde Bells.ch, beim 

Ausbau der Kantonsstrasse im. Dereiche der Kreuzung Lor:r:un~_svliler

strasse/Gärischstras.se. in Frage kommen, vienn die seinerzeitige 

Vereinbarung in Rechtskraft bleibt. Darübe:c· ist v.llenfalls im 

Schätzw1gsverfa.hren endgültig zu entscheiden. Der Staat 1'lird sich 

für den Vollzug der VereinbG.rung und do.mit für diese Form des 

Realersatzes einsetien~ 

Dem Begehren von FrauRuetsch wn Verlegung des vorgesehenen Trot

toirs'auf. das Tr&sse der heutigen KantonsstrC:isse kann dagegen aus 

strassenbautechnischen Gründen nicht stattgegeben "'wrdon" Die an 

sich sehr prek~ren Verhältnisse im Bereiche dieses Engpasses der 
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Lommisvlilerstrasse köP...nen nur durch die Sanierung gem~~ss vorliegen

dem Plan behoben wer&en. 

Aus clen genc:.nnten IJrHägw1gen ist c!.ie Einspl~ache abztJ~ehnen, sm-1ei t 

darauf einzutreten ist. Sämtliche Entschädigungsfragen werden auf 

das separat durchzuft.Lhrende La.nden;erbsverf&hren ver~;iesen. 

Bins·Drache __ :Nr. _].: Herrn Vicngcr-Ingold Otto, Eigent:.iJner von Grund

buch Bellach Nr. 525 

Herr Wenger hat seine Einspruche ge~en den Aufl&geplan als solchen 

zurückgczot;en, behält sich jedoch sämtliche Ln cl.):Ldigungsansprüche 

im Zeitpunkt c~e:c· Inc:;_pspruch.: .. 1ci.llr-te Beiner Liegenschc.1.ft für den 

Strassenausb.::: .. u ausd::cLi.cklich vor. Dr hc:;.t ferner ciCJ.von Kenntn.is ge

nommen, d8.ss im separat durchzuHLhrenden Landerwerbsverfahren 
. ' 

RekursmöglictL.lcei ten an die Kantonale: Schi::itzungsko.m.rdssion und L1 o U. 

an das Kc.ntons..le Verv;al tu.ngsgerlcl1t offen blei.~nen. Die Einsprache 

ist daher, als durch Rückzug erledigt, abzuschreiben . 

. EinsT2rache Hr . ..it Herl~n li'luri J::'ri tz, Zimneroi/Schn::inerc:d 

Eit;;8ntürner von Gründbuch B8llach l·.r. 897 

und 1137 

Herr Fluri h&t seine Einsprache am 12. Juli 1971 schriftlich 

zurUckgGzogen, nachdelli aufgrw1d von Verhc::.ndlun(:·en mit dem Ks.nto-

1:-.. alen Tiefbc;,uamt bei Gebäude ~~Tr. 22 eine Vorb2ül~nie gE;zogen 

1vorden ist. Dem Begehren vor~ Herrn Fluri entsprc:chend \tmrdo bei 

seiner GB li"r. 1137 die Baulinie iEl BerGiche der V8rz·::1eigw1g Lom-

rniswilerstrs.sse/Viu.du.Jdstrssi?8 um cz,". 6 nl nc..c.h .Ylostcm Vorverlegt. 

Bntlc..ng der Viaduktst:ru.sse betr::Lgt. die Hausbs.ulinie 4 m und die 

Garagebc:mlinie 6 ~J. vom hinteren Strc:ssenrand. Diese Aenderungoh · 

wurden im vorliegenden Plan bereits vorgenomJ.'2Em. Sämtliche Fragen 

der Bntschädigungen und Ji ... npassungen gelangen im Zeitpunkt des'· 

Strc..c.ssen- und Trottoirausbaues zur Behandlung und/ ·Herden auf dieses 

besondere Verfahren ve:rv1iesen. Die Einsprache kann als durch Rück

züg erledi~t 9 abgeschriubon ·Herden. 
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Einspra.;,che Nr •• 4 ~ Herren Adolf Amrhein tL."ld Fri tz :F'luri 9 Eigen

tümer von Grundbuch Bellach Nr. 513 

Dem Begehren um VGrwirklichung eines Projektos für vier Garage

boxen <:,n der Ostseite von Gebäude l\ir. 39 auf GB Nr. 513 und ent

sprechender Verlegung der Hauptbaulinie konnte aufgrund von 

Detailstudien durch das K&ntonale •:riefb.:::.uaot entsprochen -.;·:orden. 

Die Zu- und vregfahrten für diese Gar&geboxen haben je6och aus

schliesslich über die südseitige Gemeindestrasse (Seidenueg) zu 

erfolgen. DGr Zubringerdienst für Hohnhaus f,r. 39 :von der LO!Tilllis

wilerstrasse her bleibt 9 1vie dies im bisherigen Rahmen möglich i·Iar 7 

ge-vrährleistet. Bei Gebäude 1\:r. 39 ~qurde eine VorbC:,ulinie gezogen 7 

damit v!ertvermehrende bauliche AufvJendungen inne:rh&lb des beste

henden Grundrisses ohn.o Näherbaureverse durchgef.:'.hrt lverden können. 

Die Entschädigungen und Anpassungcm werden beim separat durchzu

füh:renden Landervierbsverfahren zur Behu.ndlung gel.:mgen. EierC:tuf 

h&ben die Grundeigentümer ihre Einsprache am 12. Juli 1971 

schriftlich zurückgezogen? sie kann daher als erledigt abge

schrieben werden. 

.. 
EinSJ2T.:§..Qhe hr .__2_t Herr Fröhlicher-PGter Uerner 9 Eigentümer von 

Grundbuch Bellach Nr. 514 

Herr Fröhlicher 1liedersetzt sich der vorgesehenen Abtretung 

eines 2 m breiten Landstreifens für das projektierte Trottoir an 

der Südseite sei~er Liegenschaft. Durch einen solchen Ausbau 

müssten.die Abschlussmauer längs. der' Lommiswilerstrasse. sov1ie die 

Gartenzäune und Treppenaufgänge entfernt -vwrden 9 auch hätte dies 

eine Verkleinerung des strassensei tigen HauSl)la.tzes zur Folge. 

Allfällige Zufahrt10.m 9 namentlich für oine eventuelle itJiederc..uf

nahBe eines Sch:reineroibotriebes v1ürden verunmöglicht. Durch 

solche Netssnal'l..I!len -vrürd0 seine Liegonschs.ft einE.J gro:::lso Fertver-

minderur1g erleiden. 

Die Einsprache betrifft in der Hauptsache Fragen dor Entschä

digungen und L.11passungon 9 welche nicht im vorliegenden Planauf

lagaverfahren, sondern im separat durchzufönrondon Landerwerbs-

verfahren bE.Jhandelt ~erden. In jenem 
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Zeitpunkt vlird das. Ks,ntonalo Tiefbc.u2lD.t Detailstudien über mögliche 

.Anpass,ungen und Drschliessunge:n aufzeichnen tuJ.d in _vorschlag 

bringen. DiaEinsprache ist daher abzmwisen 9 soweit im vorliegen

den Vorfo.hren darauf eingetreten 'derdea kann. 

f!J=!-psprzccpe lJr. 6:. Herr Schwägli-Sommer Pot er, Bi,_;ontiim.er von 

Grundbuch Bollach l'Jr. 1212 

Herr Schv1ägli erhebt nicht Einsprache gegen den .Auflagoplan 9 son

dern er stellt daG Begehren 9 es sei boin Strassenb~u auch das vor

gesehene und in Aussicht gestellte Trottoir zu erstellen. Er weist 

auf die prekären Verkehrsvorhältnisse u.n der. Lommisvrilerstrasse 

hin und erachtet den Bc:.u eines Trottoirs· al.s sel1r dringend. 

Die Dringlichl{eit dos Strdsscn- und Trottoirausbaues an der 

Lommim-Jilerstrasso ist nicht bestritten. Eine Sanierung der dor

tigen Verhältnisse kann j od.och nur im Rahmen O.or ·finanziellen 

1\löglichkei tc:m eines neuen Strassen- und Brückonb::~uprogrammos 

vorgenommen ·vrer-den. In diesow. Sinne soll von dem Begohr-en des 

Herrn Schwägli Kenntnis genornrnen ,,wrdon. Die EinsprC;;.che als solche 

muss jedoch abgewiesen wer-den. 

Eins·orache L_r_.• 7 ~- Herr Schneider-Schvrä,gli Eoinz 9 Eigentümer __ :....t:..;::~~~- - - ~ 

von Grund buch Bellach :Nr. 1207 

Herr Sch...'18idor begrUndet seine lsinspraqhe mi:t den gleichen Ar

gumenton wie dor Einsprecher Nr. 6 9 Herr Schwägli. Beim Bau 

seinos Hauses im J~hre 1960 habe er boroits im Hinblick auf den zu

künftigen Strassen- und Trottoirausbau einen Ab~~~nd von 8 m 

von der Strassengrenze eil1hal toll müssc;n und sei doswogcm ge

z-vmngen \vorden 9 eine Nehrfläche von rund 130 m2 Bauland zusätz

lich zu eruorben. Au.f .eino entsprechende EntschädigLmg durch don 

Staat warte er heute noch. 

Hegen des Trottoirbaues ist auf die En·räc:;ungen boi Eins.prache . 

1\Tr. 6 zu vervwison. Die Fragtm der Entschädigungen und ß . .npassungen 

\4er-den in das L:::..ndoniGrbsverfc.hn:m ver1-liose.n; das vor dem Tr-ottoir

ausbau zur Durchfi.:Lhrung golangen vhrd .. 

Die .ti;insp1·\0.che ist daher abzmreison. 
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IV. 

Das Planverfahren "~:mrde ordnungsgernäss durchgeführt. Gegen den 

Plan selbst sind keine technischen Einwendungen zu erheben. Aus 

diesen Gründon ist dor vorliegemde Strz-tsson- und Baulinienplan 

zu genehmigen. 

Es 1'iird 

1. Dor "Strassen- und 13-::mlinionplan dor Lom.miSi'iilerstrasso 11 

in der Gemeinde Bellach \·.;ird g_esn.eh.l'fli,gt 2• 

2. Vom Rückzug der Einsprachen 

Nr. 2 ~!cngor-Ingold Otto 

Nr. 3 Fluri li'ri tz 

Nr. 4 Amrhein Adolf + Fluri Fritz 

w·ird Kenntnis genommen. 

3. Die l::iinsprachen 

l\JI\. 1 Ruetsch-Jäggi Amanda 

Nr. 5 Fröhlicher-Peter ~·Ierner 

Nr. 6 Sch\·Jägli-Sommer Pot er 

Nr. 7 Schneic1or-Schvlägli Heinz 

-v;erdGn abgeviiesen·9 ·soweit dara.uf einzutreten ist. 

4. 1i?enn für ddn Fall eines gesamten oder streckcmreison Ausb2.ues 

von Strasse und 'I'rottoir mit don b8trcffendon Gruhdeigontümorn 

über den Erirwrb des erforderlichen L.:::..ndes keinc: gütliche Einigung 

zustande koillillen soll to 9 v'lird d&s Expropriationsverfe;.hrcn einge-

leitet; das Bau-Departement wird mit dom Vollzug bcauftr~gt. 

A !::llli rt i,g ung e& 
Bau-Departement (3) 

Der Staatsschreiber: 

Jur. Sektrotär des Bau~Dop~rtomentes (3) 
Kantonales Tiefbau~nt (5) mit 2 Plänen 

"'Kant_Qp:üe Plan.un.gsstelle 9 fllf['J .Il_s:~n ·· 
Kreisbauamt I 9 4500 Solothurn 9 m~l_~J:lßJ1 
Junmannamt der TI;invohnergemoinde Bellach 
Bauverv.re:ü tung Bellach 9 mi i.l-_J?,l.@-};1; 
Präsident der Kant. Schätzungskommission 9 Herr Fritz Schürch 9 Dullikon 

Sämtliche :Sinsprscher per EINSCHJlliiBEN 
luntsblatt (Publikation der Genehmigung) 


